



Stand: 22.08.2011


Ordnung der Kinderfeuerwehr Liederbach am Taunus


Für alle Paragraphen gelten jeweils die männliche und weibliche Schreibweise. 


§ 1
Name, Wesen, Aufsicht

(1)	Die Kinderfeuerwehr Liederbach ist die Kindergruppe der Freiwilligen Feuerwehr
	Liederbach.

(2) 	Die Kinderfeuerwehr Liederbach ist laut Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der
	Gemeinde Liederbach am Taunus ein freiwilliger Zusammenschluss von 
	Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 10. Lebensjahr (Ausnahme: auf Antrag auch länger) . Sie 
	gestaltet ihre Aktivitäten als selbstständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr. 

(3) 	Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Liederbach untersteht die
	Kindergruppe der fachlichen Aufsicht durch den Gemeindebrandinspektor als 
	Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Leiters der Kindergruppe 
	und seiner Stellvertreter bedient.

(4)	Der Leiter der Kinderfeuerwehr muss mindestens 18 Jahre alt sein und die
	persönliche und fachliche Eignung besitzen.


§ 2
Aufgaben und Ziele 

(1) 	Die Kinderfeuerwehr will das Gemeinschaftsleben und die demokratischen
	Lebensformen unter den Kindern fördern.

(2) 	Die Kinderfeuerwehr will den Kindern einen frühen Zugang zur Feuerwehr
	ermöglichen. Sie will Kindern soziale Kompetenzen, wie Gruppen- und 	
	Kommunikationsfähigkeit sowie technisches Verständnis vermitteln. 

(3) 	Ziel ist das spielerische Heranführen der Kinder an die Arbeit der Feuerwehr,
	Brandschutzerziehung sowie allgemeine Arbeit mit Kindern, wie z.B. Sport, 
	Bastelarbeiten, Malen, Kochen, Spielen, usw. 
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§ 3 
Mitgliedschaft

(1)	Der Kinderfeuerwehr kann jedes geeignete Schulkind im Alter vom vollendeten 	6. bis zum 10. Lebensjahr angehören. Die Zustimmung eines Erziehungs-
	berechtigten muss vorliegen. 

(2) 	Der Aufnahmeantrag muss schriftlich an den Gemeindebrandinspektor der
	Freiwilligen Feuerwehr Liederbach gerichtet werden. Über die Aufnahme 
	entscheidet der Kinderfeuerwehrausschuss.


§ 4 
Rechte und Pflichten

(1) 	Jedes Mitglied der Kinderfeuerwehr hat das Recht

	a) bei der Gestaltung der Arbeit in der Kinderfeuerwehr aktiv mitzuwirken
	b) in eigner Sache gehört zu werden

(2)	Jedes Mitglied übernimmt freiwillig die Verpflichtung

	a) an den angesetzten Übungen und Gruppenveranstaltungen regelmäßig, 
	    pünktlich und aktiv teilzunehmen,
	b) die im Rahmen dieser Ordnung gegebenen Anordnungen zu befolgen und 
	c) die Kameradschaft und das Gruppenleben zu pflegen und zu fördern.


§ 5
Ordnungsmaßnahmen

(1)	Bei Verstößen gegen die Ordnung, Disziplin und Kameradschaft können
	angemessene Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden.

(2) 	Ordnungsmaßnahmen werden nach Beratung im Kinderfeuerwehrausschuss
	vom Leiter der Kinderfeuerwehr verfügt. Der Ausschluss aus der Kinder-	feuerwehr wird nach Beschluss des Kinderfeuerwehrausschusses im Einver-
	nehmen mit dem Feuerwehrausschuss vollzogen. 

(3) 	Gegen die Ordnungsmaßnahmen und den Ausschluss aus der Kinderfeuerwehr
	steht dem Betroffenen das Recht der Beschwerde zu.

	Die Beschwerde muss spätestens vier Wochen nach Aussprache der 	Ordnungsmaßnahme bzw. des Ausschlusses mündlich oder schriftlich beim 	Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Liederbach eingebracht werden, der über die 	Beschwerde entscheidet. 
§ 6 
Beendigung der Mitgliedschaft

 Die Mitgliedschaft in der Kinderfeuerwehr Liederbach erlischt 

a) durch schriftliche Austrittserklärung 
b) durch Ausschluss
c) wegen Eerreichens der Altersgrenze
d) wegen der Übernahme in die Jugendfeuerwehr


§ 7
Organe

Organe der Kinderfeuerwehr Liederbach sind 

a) der Kinderfeuerwehrausschuss
b) der Leiter der Kinderfeuerwehr
c) die Betreuer


§ 8
Kinderfeuerwehrausschuss

(1) 	Der Kinderfeuerwehrausschuss setzt sich zusammen aus
	
	a) dem Leiter der Kinderfeuerwehr
	b) (max. 2) Stellvertretern 
	c) bei Bedarf den Betreuern
	d) bei Notwendigkeit oder Bedarf dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr
	    Liederbach

(2)	Der Kinderfeuerwehrausschuss hat folgende Aufgaben

	a) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern
	b) Vorschlagen von Ordnungsmaßnahmen
	c) Aufstellung eines Dienstplans
	d) Planung und Gestaltung der Aktivitäten, der Öffentlichkeitsarbeit und der
	    Veranstaltungen mit den Kindern
	e) Erstellung eines Jahresberichtes






§ 9
Leiter der Kinderfeuerwehr und Stellvertreter

(1) 	Der Leiter der Kinderfeuerwehr und seine Stellvertreter müssen Mitglieder der
	Freiwilligen Feuerwehr Liederbach und mindestens 18 Jahre alt sein. 

(2) 	Der Leiter der Kinderfeuerwehr hat einen beratenden Sitz im Feuerwehr-
	ausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Liederbach.

(3) 	Der Leiter der Kinderfeuerwehr und seine Stellvertreter sowie die Betreuer
	sind ehrenamtlich für die Gemeinde Liederbach tätig. Die Berufung erfolgt nach 
	§ 21 Abs. 2 HGO. 


§ 10
Betreuer

Die Betreuer unterstützen den Leiter der Kinderfeuerwehr bei der Durchführung der wöchentlichen Kinderfeuerwehrdienste. 


§ 11
Bekleidung und Ausrüstung

Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr erhalten für die Ausbildung die Ausrüstung und Bekleidung von der Gemeinde Liederbach. 

(1)	Beim Ausscheiden aus der Kinderfeuerwehr oder bei Übernahme in die
	Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Liederbach sind die Bekleidung  
	und die Ausrüstungsgegenstände an den Leiter der Kinderfeuer bzw. an seine 
	Stellvertreter zurückzugeben.

(2)	Die Bekleidung und die Ausrüstungsgegenstände dürfen nicht außerhalb der
	Kinderfeuerwehr benutzt werden.

(3)	Bei Schäden an Bekleidung oder Ausrüstungsgegenständen, die durch
	unsachgemäßen Gebrauch oder grobe Fahrlässigkeit entstanden sind, müssen 
	die dadurch entstandenen Kosten durch das Mitglied getragen werden.


§ 12
Ausbildung, Einsatz, Arbeit in der Kinderfeuerwehr 

(1) 	Die feuerwehrtechnische Ausbildung der Mitglieder der Kinderfeuerwehr erfolgt
	unter Anpassung an die Leistungsfähigkeit der Kinder.

(2) 	Die Kinderfeuerwehrgruppe will den Kindern frühzeitig den Zugang zur
	Feuerwehr ebnen. Die Kinderfeuerwehrgruppe kann die Kinder spielerisch an 
	die Arbeit der Feuerwehr, z. B. durch Brandschutzerziehung, heranführen. 

(3) 	Eine Verwendung von Mitgliedern der Kinderfeuerwehr an Einsatzstellen der 	Feuerwehr ist gemäß HBKG § 8 ausgeschlossen.



§ 13
Soziale Absicherung

(1)	Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr Liederbach sind gegen Unfälle im Dienst der
	Kinderfeuerwehr bei der Unfall-Kasse-Hessen über die Gemeinde Liederbach 
	versichert. 

(2)	Bei der praktischen Ausbildung ist die körperliche Leistungsfähigkeit der Kinder
	zu berücksichtigen. Auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften ist zu 
	achten.


§ 14
Übernahme in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Liederbach 

Mitglieder, die sich in der Kinderfeuerwehr bewährt haben und die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr Liederbach erfüllen, werden im Regelfall nach Vollendung des 
10. Lebensjahres in die Jugendfeuerwehr aufgenommen. Die Übernahme erfolgt halbjährlich nach den Sommerferien und nach den Weihnachtsferien


§ 15
Schlussbestimmung

(1)	Die Ordnung über die Kinderfeuerwehr wurde am _____________ beschlossen.

(2)	In Kraft getreten am _____________________ .




________________________________	________________________________
Ort/Datum		Gemeindebrandinspektor	

________________________________	________________________________
Ort/Datum		Bürgermeister

________________________________	________________________________
Ort/Datum		Leiter der Kinderfeuerwehr  
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